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Technische Hilfe

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr der 

Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände

des Landes Schleswig-Holstein
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Aufbau des Lehrganges

Kreisausbildung

Technische
Hilfe

Modul I

Hilfeleistung

bei

Verkehrsunfällen

Modul II

Bewegen von

Lasten

Beleuchtung

Modul III

Tiefbauunfälle

Hochbauunfälle

Wasser- / Eisrettung

Technische Hilfe und 

Brandbekämpfung in 

Bahnen
Lehrgangsabschluß 

nach 

FwDV 2 
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Lehrgangsinhalte des Modul 1

 Aufgaben der Feuerwehr

 Grundlagen der Patientengerechten Rettung

 Gerätekunde

 Fahrzeugtechnik und Sicherheitseinrichtungen

 Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst

 Praktische Übungen

 Leistungsnachweis
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Aufgaben der Feuerwehr gemäß

Brandschutzgesetz § 1

 Das Feuerwehrwesen umfasst 

 die Bekämpfung von Bränden und den Schutz von 

Menschen und Sachen vor Brandschäden

(abwehrender Brandschutz), 

 die Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen

(Technische Hilfe), 

 die Verhütung von Bränden und Brandgefahren

(vorbeugender Brandschutz, Mitwirkung der Feuerwehren 

bei Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung), 

 die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
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Aufgaben der Feuerwehr in der Technischen Hilfe

 Erzeugen von Energien

 Be- und Entlüften von Einsatzstellen

 Beleuchten von Einsatzstellen

 Retten und Bergen

 Trennen von Werkstoffen

 Ziehen, Drücken und Heben von Lasten

 Stützen, Aussteifen und die Herstellung von Behelfskonstruktionen

 Räumen und Freimachen von Verkehrswegen und Objekten

 Bekämpfung von Unfällen mit gefährlichen Stoffen und Gütern

 Bekämpfung von Wasserschäden
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Feuerwehr-Dienstvorschrift 3

 In dieser Vorschrift ist festgelegt wie die Einheiten im Lösch-

und Hilfeleistungseinsatz zu arbeiten haben.

 Hier die Aufgabenverteilung bei der Technischen Hilfe

Der

Angriffstrupp

rettet Der

Wassertrupp

sichert

Der

Schlauchtrupp

stellt Geräte

bereit
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Feuerwehrdienstvorschrift 3

 Begriffsdefinition

 Retten:

Ist das Abwenden eines lebensbedrohlichen Zustandes 

durch lebensrettende Maßnahmen und/oder durch 

Befreien aus einer lebensbedrohlichen Zwangslage.

 Bergen:

Ist das Einbringen von Leichen, Kadavern oder 

gefährdeten Sachwerten.

 In Sicherheit bringen:

Ist das Herausführen von Menschen oder Tieren aus 

einem Gefahrenbereich.


